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KOLLEKTIVVERTRAG 
 

betreffend die arbeitszeitrechtlichen Bestimmungen für Lenker von Kraftfahrzeugen 
 
 
abgeschlossen zwischen dem Fachverband der Nahrungs- und Genußmittelindustrie Öster-
reichs, 1030 Wien, Zaunergasse 1-3, und dem Österreichischen Gewerkschaftsbund, Gewerk-
schaft Metall – Textil - Nahrung, 1040 Wien, Plößlgasse 15. 
 
Geltungsbereich 
 
a. Räumlich:   Für das gesamte Bundesgebiet der Republik Österreich. 
 
b. Fachlich:   Für alle Betriebe die dem Fachverband der Nahrungs- und  
    Genußmittelindustrie angehören. 
 
c. Persönlich: Für alle Arbeitnehmer, welche Kraftfahrzeuge iSd §§ 13ff AZG, 

BGBl. 1969/461, zuletzt geändert durch das BGBl. I 2006/138 
idgF, lenken. 

 
Soweit in diesem Kollektivvertrag personenbezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form 
angeführt sind, beziehen sie sich auf Frauen und Männer in gleicher Weise. Bei der Anwendung 
auf bestimmte Personen ist die jeweils geschlechtsspezifische Form zu verwenden. 
 
 

ARTIKEL I 
 
1. Soweit nicht im Kollektivvertrag abweichende Regelungen festgelegt sind, richten sich die 
Lenkzeiten, Lenkpausen, Einsatzzeiten, Tagesruhezeiten und die wöchentliche Ruhezeit nach der 
Verordnung (EG) 561/2006,  dem AETR (europäisches Übereinkommen über die Arbeit des im 
internationalen Straßenverkehr beschäftigten Fahrpersonals) in der jeweils geltenden Fassung 
sowie dem Arbeitszeitgesetz und dem Arbeitsruhegesetz. 
 
1a. Begriffsbestimmung: wenn sich eine Bestimmung auf die Verordnung EG 561/2006 bezieht, 
dann sind damit Lkw gemeint, die zur Güterbeförderung dienen und deren zulässiges Gesamt-
gewicht einschließlich des Anhängers oder Sattelanhängers 3,5 t übersteigt. Diese Fahrzeuge 
werden in der Folge „VO-Fahrzeuge“ genannt. Die wichtigsten Bestimmungen der Verordnung 
(EG) 561/2006 sind im Anhang 1 zu diesem Kollektivvertrag zusammengefasst. 
 
2. Die Arbeitszeit für Lenker umfaßt unbeschadet des § 2 AZG die Lenkzeiten, die Zeiten für 
sonstige Arbeitsleistungen und die Zeiten der Arbeitsbereitschaft. Bei Teilung der täglichen Ruhe-
zeit beginnt eine neue Tagesarbeitszeit und eine neue tägliche Lenkzeit nach Ablauf des letzten 
Teiles der Ruhezeit. 
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ARTIKEL II – LENKZEITEN 

 
a) VO-Fahrzeuge im Sinne von § 13 Absatz 1 Ziffer 2a AZG 
 
Die Lenkzeiten für das Lenken von VO-Fahrzeugen (LKW, deren zulässiges Gesamtgewicht ein-
schließlich Anhänger oder Sattelanhänger 3,5 Tonnen übersteigt) richten sich nach den Vor-
schriften der Verordnung (EG) 561/2006.  
 
b) Sonstige Fahrzeuge im Sinne von § 13 Absatz 1 Ziffer 3 AZG 
 
Die gesamte tägliche Lenkzeit zwischen zwei Ruhezeiten darf 9 Stunden nicht überschreiten. 
Zweimal pro Woche darf die Tageslenkzeit auf 10 Stunden verlängert werden. 
 
 

ARTIKEL III - LENKPAUSEN 
 
a) VO-Fahrzeuge im Sinne von § 13 Absatz 1 Ziffer 2a AZG 
 
Die Lenkpausen für das Lenken von VO-Fahrzeugen (LKW, deren zulässiges Gesamtgewicht 
einschließlich Anhänger oder Sattelanhänger 3,5 Tonnen übersteigt) richten sich nach den Vor-
schriften der Verordnung (EG) 561/2006. 
 
b) Sonstige Fahrzeuge im Sinne von § 13 Absatz 1 Ziffer 3 AZG 
 
Nach einer Lenkzeit von höchstens 4 Stunden ist eine Lenkpause von mindestens 30 Minuten 
einzulegen.  
 
Die Lenkzeit gilt auch dann als ununterbrochen, wenn sie durch kürzere Zeiträume unterbrochen 
wird, als sie für Lenkpausen vorgesehen sind. 
 
Zeiten, die der Lenker im fahrenden Fahrzeug verbringt, ohne es zu lenken, können auf Lenk-
pausen angerechnet werden. Andere Arbeiten dürfen nicht ausgeübt werden.  
 
Lenkpausen dürfen nicht auf die tägliche Ruhezeit angerechnet werden. 
 
 

ARTIKEL IV – TÄGLICHE RUHEZEIT 
 
a) VO-Fahrzeuge im Sinne von § 13 Absatz 1 Ziffer 2a AZG 
 
Die tägliche Ruhezeit für das Lenken von VO-Fahrzeugen (LKW, deren zulässiges Gesamtge-
wicht einschließlich Anhänger oder Sattelanhänger 3,5 Tonnen übersteigt) richtet sich nach den 
Vorschriften der Verordnung (EG) 561/2006. 
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b) Sonstige Fahrzeuge im Sinne von § 13 Absatz 1 Ziffer 3 AZG 
 
Nach Beendigung der Tagesarbeitszeit ist dem Lenker eine ununterbrochene Ruhezeit von min-
destens 11 Stunden zu gewähren. 
 
 

ARTIKEL V – WÖCHENTLICHE RUHEZEIT 
 
a) VO-Fahrzeuge im Sinne von § 13 Absatz 1 Ziffer 2a AZG 
 
Die wöchentliche Ruhezeit für das Lenken von VO-Fahrzeugen (LKW, deren zulässiges Gesamt-
gewicht einschließlich Anhänger oder Sattelanhänger 3,5 Tonnen übersteigt) richtet sich nach 
den Vorschriften der Verordnung (EG) 561/2006. 
 
b) Sonstige Fahrzeuge im Sinne von § 13 Absatz 1 Ziffer 3 AZG 
 
Die wöchentliche Ruhezeit für sonstige Fahrzeuge richtet sich nach den § 2 bis 5 Arbeitsruhege-
setz. 
 
 

ARTIKEL VI – KOMBINIERTE BEFÖRDERUNG 
 
a) VO-Fahrzeuge im Sinne von § 13 Absatz 1 Ziffer 2a AZG 
 
Die kombinierte Beförderung mit VO-Fahrzeugen (LKW, deren zulässiges Gesamtgewicht ein-
schließlich Anhänger oder Sattelanhänger 3,5 Tonnen übersteigt) richtet sich nach den Vorschrif-
ten der Verordnung (EG) 561/2006. 
 
b) Sonstige Fahrzeugen im Sinne von § 13 Absatz 1 Ziffer 3 AZG 
 
Zeiten, in denen ein Lenker ein Fahrzeug begleitet, das auf einem Fährschiff oder der Eisenbahn 
befördert wird, gelten je nach Dauer als Ruhepausen oder als Ruhezeiten. 
 
Eine Ruhezeit liegt dann vor, wenn 
die Zeit mindestens 3 Stunden beträgt und 
dem Lenker ein Bett oder eine Schlafkabine zur Verfügung steht. 
 
 

ARTIKEL VII – EINSATZZEIT 
 
Als Einsatzzeit gilt die Zeit vom Beginn bis zum Ende der Arbeit einschließlich aller Pausen. 
Bei Teilung der täglichen Ruhezeit beginnt eine neue Einsatzzeit nach Ablauf der gesamten Ru-
hezeit. Die tägliche Ruhezeit kann im Fahrzeug verbracht werden, sofern es mit einer Schlafkabi-
ne ausgestattet ist und nicht fährt. 
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Die Einsatzzeit darf grundsätzlich 12 Stunden nicht überschreiten: 
 
 
a) Fahrzeuge im Sinne von § 16 Absatz 3 Ziffer 1 AZG (VO-Fahrzeuge) 
 
Gemäß § 16 Abs.3 AZG kann die Einsatzzeit über 12 Stunden hinaus soweit verlängert werden, 
dass die innerhalb eines Zeitraumes von 24 Stunden, bei 2-Fahrerbesetzung innerhalb eines 
Zeitraumes von 30 Stunden, vorgeschriebene tägliche Ruhezeit eingehalten wird 
 
b) Fahrzeuge im Sinne von § 16 Absatz 4 AZG (Sonstige Fahrzeuge) 
 
Die Einsatzzeit beim Lenken von Fahrzeugen im Sinne von § 16 Absatz 4 AZG (Sonstige Fahr-
zeuge) beträgt maximal 12 Stunden. 
 
 

ARTIKEL VIII – HALTEPLATZ 
 
a) VO-Fahrzeuge im Sinne von § 13 Absatz 1 Ziffer 2a AZG 
 
Die Zulässigkeit von Abweichungen von den Bestimmungen über Lenkzeit, Lenkpause, täglicher 
und wöchentlicher Ruhezeit, Unterbrechung der täglichen Ruhezeit bei kombinierter Beförderung 
beim Lenken von VO-Fahrzeugen (LKW, deren zulässiges Gesamtgewicht einschließlich Anhän-
ger oder Sattelanhänger 3,5 Tonnen übersteigt) richtet sich nach den Vorschriften der Verord-
nung (EG) 561/2006. 
 
b) Sonstige Fahrzeuge im Sinne von § 13 Absatz 1 Ziffer 3 AZG 
 
Wenn es mit der Sicherheit im Straßenverkehr vereinbar ist, kann der Lenker eines sonstigen 
Fahrzeuges zum Erreichen eines geeigneten Halteplatzes von folgenden Regelungen abweichen: 
Lenkzeit,  
Lenkpause,  
Unterbrechung der täglichen Ruhezeit bei kombinierter Beförderung. 
 
Abweichungen sind nur zulässig, soweit sie zur Sicherheit der Fahrgäste, des Fahrzeuges oder 
seiner Ladung erforderlich sind. 
 
Der Lenker hat Art und Grund der Abweichung spätestens bei Erreichen des Halteplatzes folgen-
dermaßen zu vermerken: 
auf dem Schaublatt (bei Fahrzeugen mit analogem Kontrollgerät), oder 
auf einem Ausdruck aus dem Kontrollgerät (bei Fahrzeugen mit digitalem Kontrollgerät), oder 
in den Arbeitszeitaufzeichnungen (bei allen anderen sonstigen Fahrzeugen) 
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ARTIKEL IX - GELTUNGSTERMIN 

 
Dieser Kollektivvertrag tritt für die Mitgliedsbetriebe der Verbände der  
 
AF-Getränke- 
Essig-Essenzen-Spirituosen- 
Fleischwaren- 
Fruchtsaft- 
Futtermittel- 
Geflügel- 
Mühlen- 
Obst- Gemüseveredelungs- und Tiefkühl- 
Süßwarenindustrie 
 
mit 11. April 2007 in Kraft. und ersetzt den bis dahin wirksamen „Lenkzeitenkollektivvertrag von 
27. November 1995, der zwischen Fachverband und Gewerkschaft abgeschlossen wurde. 
Für Mitgliedsbetriebe anderer Verbände des Fachverbandes der Nahrungs- und Genußmittelin-
dustrie kann die Wirksamkeit dieses Kollektivvertrages nach Bedarf vereinbart werden. 
 
 

ARTIKEL X - GELTUNGSDAUER 
 
Dieser Kollektivvertrag ist bis zum 31.12.2007 befristet. Wenn keiner der beiden Vertragspartei-
en bis ein Monat vor Ablauf dieses Zusatzkollektivvertrages Einwände erhebt, so verlängert sich 
die Geltungsdauer automatisch jeweils um weitere 12 Monate. 
 
 
Wien, am 02. April 2007 
 
 

FACHVERBAND DER NAHRUNGS- UND GENUSSMITTELINDUSTRIE 
 
 

Obmann       Geschäftsführer 
 
 

GD KR DI MARIHART         Dr. BLASS 
 
 

ÖSTERREICHISCHER GEWERKSCHAFTSBUND 
Gewerkschaft Metall – Textil - Nahrung 

 
 

Bundesvorsitzender               Bundessekretär 
 
 

FOGLAR             HAAS 
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ZUSAMMENFASSUNG DER WICHTIGSTEN BESTIMMUNGEN DER VO 561/2006 
 
 
Geltungsbereich der Verordnung (EG) 561/2006 
 
Fachlicher Geltungsbereich 
 
Erfasst wird jede ganz oder teilweise auf einer öffentlichen Straße durchgeführte Fahrt eines lee-
ren oder beladenen Fahrzeuges (Beförderung im Straßenverkehr) mit Verwendung zur  
Güterbeförderung , wenn das zulässige Gesamtgewicht des Fahrzeuges (einschließlich Anhänger 
oder Sattelanhänger) 3,5t übersteigt (VO-Fahrzeuge im Sinne von § 13 Absatz 1 Ziffer 2 a 
AZG), 
Personenbeförderung, wenn das Fahrzeug für die Beförderung von mehr als 9 Personen ein-
schließlich des Lenkers konstruiert und bestimmt ist  
 
Örtlicher Geltungsbereich 
 
Die VO gilt unabhängig vom Land der Zulassung des Fahrzeuges für Beförderungen im Stra-
ßenverkehr grundsätzlich  
Ausschließlich innerhalb der EU, oder 
Zwischen der EU, der Schweiz und den Vertragsstaaten des EWR 
 
Lenkzeiten 
 
Tägliche Lenkzeit 
 
Die gesamte tägliche Lenkzeit zwischen zwei Ruhezeiten (Tagesruhezeiten oder einer täglichen 
und einer wöchentlichen Ruhezeit) darf 9 Stunden nicht überschreiten. Zweimal pro Woche darf 
die Tageslenkzeit auf 10 Stunden verlängert werden. 
 
Wöchentliche Lenkzeit 
 
Innerhalb einer Woche darf die gesamte Lenkzeit 56 Stunden, innerhalb eines Zeitraumes von 
zwei aufeinander folgenden Wochen 90 Stunden nicht überschreiten. 
 
 
Lenkpause (Fahrtunterbrechung) 
 
Nach einer Lenkzeit von höchstens 4 1/2 Stunden ist eine ununterbrochene Fahrtunterbrechung 
(Lenkpause) von mindestens 45 Minuten einzulegen, sofern der Lenker nicht eine Ruhezeit oder 
eine Ruhepause nimmt. Lenkpausen können durch Ruhepausen ersetzt werden. 
 
Die Lenkpause von 45 Minuten kann folgendermaßen geteilt werden: 
1. Teil mindestens 15 Minuten, 
2. Teil mindestens 30 Minuten 
 
Die Lenkpausenteile sind so abzuhalten, dass bei Beginn des letzten Teiles der Lenkpause die 
Lenkzeit von 4 1/2 Stunden noch nicht überschritten ist. 
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In der Lenkpause darf der Fahrer keine Fahrtätigkeit ausüben und keine anderen Arbeiten aus-
führen.  
Lenkpausen dürfen nicht auf die tägliche Ruhezeit angerechnet werden. 
 
Tägliche Ruhezeit 
 
Regelmäßige tägliche Ruhezeit 
 
Innerhalb jedes Zeitraumes von 24 Stunden nach dem Ende der vorangegangenen täglichen 
oder wöchentlichen Ruhezeit ist dem Lenker eine ununterbrochene tägliche Ruhezeit von mindes-
tens 11 Stunden zu gewähren.  
 
Reduzierte tägliche Ruhezeit 
 
Die tägliche Ruhezeit kann 3 x wöchentlich auf mindestens 9 zusammenhängende Stunden ver-
kürzt werden. 
 
Geteilte Ruhezeit 
 
Wenn eine tägliche Ruhezeit von insgesamt mindestens 12 Stunden eingehalten wird, kann die 
tägliche Ruhezeit auch in zwei Teilen genommen werden, wobei der erste Teil einen ununterbro-
chenen Zeitraum von 3 Stunden und der zweite Teil einen ununterbrochenen Zeitraum von 9 
Stunden umfassen muss.  
 
2-Fahrer-Besetzung 
 
Bei Besetzung des Fahrzeuges mit 2 Lenkern ist innerhalb jedes Zeitraumes von 30 Stunden je-
dem Lenker nach dem Ende einer täglichen oder wöchentlichen Ruhezeit eine ununterbrochene 
tägliche Ruhezeit von mindestens 9 Stunden zu gewähren. 
 
Abhaltung der täglichen Ruhezeit im Fahrzeug 
 
Sofern sich der Fahrer dafür entscheidet, können nicht am Standort eingelegte tägliche Ruhezei-
ten im Fahrzeug verbracht werden, sofern dieses über eine geeignete Schlafmöglichkeit für jeden 
Fahrer verfügt und nicht fährt. 
 
Wöchentliche Ruhezeit 
 
Regelmäßige wöchentliche Ruhezeit 
 
Der Lenker hat in jeder Woche Anspruch auf eine ununterbrochene wöchentliche Ruhezeit von 
mindestens 45 Stunden.  
 
Reduzierte wöchentliche Ruhezeit 
 
Die wöchentliche Ruhezeit kann auf mindestens 24 zusammenhängende Stunden verkürzt wer-
den.  
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Doppelwoche 
 
In zwei aufeinander folgenden Wochen sind dem Lenker folgende Ruhezeiten zu gewähren: 
zwei regelmäßige wöchentliche Ruhezeiten, oder 
eine regelmäßige wöchentliche Ruhezeit und eine reduzierte wöchentliche Ruhezeit 
 
Jede Reduzierung ist bis zum Ende der dritten Woche nach der verkürzten Woche im Anschluss 
an eine andere, mindestens 9-stündige Ruhezeit auszugleichen.  
 
Beginn der wöchentlichen Ruhezeit 
 
Die wöchentliche Ruhezeit beginnt spätestens am Ende von sechs 24-Stunden-Zeiträumen nach 
dem Ende der vorangegangenen wöchentlichen Ruhezeit. 
 
Eine wöchentliche Ruhezeit, die in einer Woche beginnt und in die darauf folgende Woche 
reicht, kann der ersten oder der zweiten Woche zugerechnet werden. 
 
Abhaltung der reduzierten wöchentlichen Ruhezeit im Fahrzeug 
 
Sofern sich der Fahrer dafür entscheidet, können nicht am Standort eingelegte reduzierte wö-
chentliche Ruhezeiten im Fahrzeug verbracht werden, sofern dieses über eine geeignete Schlaf-
möglichkeit für jeden Fahrer verfügt und nicht fährt. 
 
Kombinierte Beförderung 
 
Wenn der Lenker ein Fahrzeug begleitet, das auf einem Fährschiff oder der Eisenbahn befördert 
wird, kann die tägliche Ruhezeit höchstens zweimal durch andere Tätigkeiten unterbrochen wer-
den. Die Unterbrechung darf insgesamt 1 Stunde nicht überschreiten. Dem Lenker muss wäh-
rend dieser täglichen Ruhezeit ein Bett oder eine Schlafkabine zur Verfügung stehen. 
 
Die Anfahrts- oder Rückreisezeit zu einem außerhalb des Wohnsitzes des Lenkers oder der Be-
triebsstätte des Arbeitgebers befindlichen VO-Fahrzeug gilt nur dann als Ruhepause oder Ruhe-
zeit, wenn sich der Lenker in einem Zug oder Fährschiff mit Zugang zu einer Koje bzw. einem 
Liegewagen befindet. Wird diese Anfahrts- oder Rückreisezeit mit einem sonstigen Fahrzeug (§ 
13 Absatz 1 Ziffer 3 AZG) zurückgelegt, gilt sie als Arbeitszeit. 
 
Halteplatz 
 
Wenn es mit der Sicherheit im Straßenverkehr vereinbar ist, kann der Lenker, um einen geeigne-
ten Halteplatz zu erreichen, von den Regelungen über Lenkzeit, Lenkpause, täglicher und wö-
chentlicher Ruhezeit, Unterbrechung der täglichen Ruhezeit bei kombinierter Beförderung, ab-
weichen, soweit dies erforderlich ist, um die Sicherheit der Fahrgäste, des Fahrzeuges oder sei-
ner Ladung zu gewährleisten.  
 
Der Lenker hat Art und Grund der Abweichung spätestens bei Erreichen des Halteplatzes hand-
schriftlich zu vermerken: 
auf dem Schaublatt (bei Fahrzeugen mit ananlogem Kontrollgerät), oder 
auf einem Ausdruck aus dem Kontrollgerät (bei Fahrzeugen mit digitalem Kontrollgerät.  
 


